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samtgesellschaftlichen Erfordernissen und sichert die Koor
dinierung mit den anderen zentralen und den örtlichen Staats
organen. Er gewährleistet die konsequente Verwirklichung 
des sozialistischen Rechts und die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit.

(3) Der Minister erläßt im Rahmen seiner Zuständigkeit 
Anordnungen und Durchführungsbestimmungen. Er regelt ein
zelne Aufgaben innerhalb seines Verantwortungsbereiches 
durch Verfügungen und Anweisungen.

§3
(1) Der Minister ist dafür verantwortlich, daß der Repro

duktionsprozeß im Industriebereich auf der Grundlage der 
staatlichen Aufgaben und Planauflagen geplant und bilanziert 
wird. Er hat die exakte Organisation und Kontrolle der Plan
durchführung zu sichern.

(2) Der Minister gewährleistet, daß im Zusammenwirken 
mit der Staatlichen Plankommission, den anderen zentralen 
Staatsorganen und den Räten der Bezirke wissenschaftliche 
Prognosen und langfristige Pläne gemäß den Rechtsvorschrif
ten sowie Fünfjahr- und Jahrespläne des Industriebereiches 
ausgearbeitet werden. Er ist verantwortlich für die Erarbei
tung von Entwürfen für zentrale staatliche Bilanzen und für 
Bilanzen des Industriebereiches sowie für die Erfüllung der 
anderen ihm auf dem Gebiet der Bilanzierung übertragenen 
Aufgaben. Er gewährleistet die Einheit von materieller und 
finanzieller Planung sowie die dem Bedarf entsprechende 
Termin-, Sortiments- und Qualitätsplanung.

(3) Der Minister sichert in Abstimmung mit den Räten der 
Bezirke die Aufnahme grundlegender Aufgaben zur Entwick
lung der Arbeits- und Lebensbedingungen und des geistig
kulturellen Lebens der Werktätigen, zu ihrer Aus- und Wei
terbildung, zum rationellen Einsatz der Arbeitskräfte, zur ter
ritorialen Einordnung von Investitionen, zur Entwicklung der 
Infrastruktur, zur Rationalisierung im Territorium, zur In
anspruchnahme territorialer Ressourcen und zur Entwicklung 
der sozialistischen Landeskultur einschließlich des Umwelt
schutzes in die Pläne.

§ 4
(1) Der Minister sichert die exakte Aufschlüsselung der 

Planauflagen und die Organisierung einer wirksamen Kon
trolle der Plandurchführung insbesondere durch die kom
plexe Abrechnung und vorausschauende Einschätzung der 
Planerfüllung einschließlich der anteilmäßigen Erfüllung der 
Pläne, die Analyse der erreichten Ergebnisse und die Schaf
fung von Voraussetzungen für die Auswertung des sozialisti
schen Wettbewerbs. Er ist verantwortlich für die Kontrolle der 
Einhaltung der vorgegebenen Kennziffern und Normative, der 
Qualität und der Senkung der Kosten der Erzeugnisse und 
Leistungen, des Nutzeffektes der Investitionen, der Entwick
lung der Arbeitsproduktivität und des Dürchschnittslohnes, 
des rationellen Einsatzes des gesellschaftlichen Arbeitsvermö
gens und wertet die Kontrollergebnisse der staatlichen und 
gesellschaftlichen Kontrollorgane aus. Er entscheidet über den 
Einsatz der dem Verantwortungsbereich zur Verfügung ste
henden Fonds und Reserven.

(2) Der Minister fördert durch gezielte Anwendung der mo
ralischen und materiellen Stimulierung die aktive Mitwir
kung der Werktätigen des Industnebereiches an der Erfüllung 
der Pläne, im sozialistischen Wettbewerb und in der Neuerer
bewegung. Er sichert, daß gemeinsam mit dem Zentralvor
stand der Industriegewerkschaft die Schwerpunkte des sozia
listischen Wettbewerbs, der Betriebskollektivverträge und der 
planmäßigen Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen im Industriebereich erarbeitet werden. -

§5
(1) Der Minister hat ausgehend von den Erfordernissen der 
sozialistischen Intensivierung' und Rationalisierung sowie 
einer hohen volkswirtschaftlichen Effektivität die wissen

schaftlich-technische Arbeit im Industriebereich zu leiten und 
zu planen sowie zu kontrollieren. Er sichert, daß zur Lösung 
der Aufgaben des wissenschaftlich-technischen Fortschritts die 
Vorzüge des sozialistischen Wirtschaftssystems umfassend 
genutzt werden, der Plan Wissenschaft und Technik 
durchgesetzt wird und alle Voraussetzungen für die planmä
ßige Überleitung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse in 
die Produktion entsprechend den volkswirtschaftlichen Ziel
stellungen geschaffen werden.

(2) Der Minister sichert die Durchsetzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts zur Intensivierung der Reproduk
tionsprozesse durch die Festlegung' abrechenbarer Aufgaben 
für
— die Weiterentwicklung vorhandener und die Einführung 

neuer Technologien;
— die gezielte Verwirklichung der sozialistischen Rationali

sierung;
— die Weiterentwicklung und effektive Anwendung neuer 

Werkstoffe einschließlich der Nutzung von Substitutions
möglichkeiten ;

— die rationelle Anwendung von Energie und Rohstoffen;
— die Schaffung erforderlicher wissenschaftlich-technischer 

Voraussetzungen für die festgelegte Inbetriebnahme von 
neuen Kapazitäten der in Vorbereitung und Durchführung 
befindlichen Investitionsvorhaben sowie zur Weiterentwick
lung und Erhöhung der Qualität der Konsumgüter.

(3) Der Minister hat detailliert und kontrollfähig Aufgaben 
und Termine zur kontinuierlichen Überleitung für wichtige 
neu- bzw. weiterentwickelte Erzeugnisse und technologische 
Verfahren festzulegen und deren Einhaltung zu gewährleisten. 
Er ist verantwortlich, daß bei Produktionseinstellungen bzw. 
-Verlagerungen die gesetzlichen Anforderungen eingehalten 
und die Auswirkungen in den Zuliefer- und Abnehmerberei
chen planmäßig in vollem Umfang abgesichert werden.

§ 6

(1) Der Minister sichert die planmäßige Vorbereitung und 
Durchführung der Investitionen, insbesondere die Einhaltung 
bzw. Verkürzung der Bauzeiten, die Produktionswirksamkeit 
der Investitionen und die Erhöhung ihrer Effektivität.

(2) Der Minister gewährleistet zur Sicherung einer hohen 
Materialökonomie die Ausarbeitung und Bestätigung exakter, 
den neuen Erkenntnissen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts entsprechender Materialverbrauchs- und Material
vorratsnormen im Industriebereich und auf ihrer Grundlage 
die rationelle Materialverwendung und den ökonomischen 
Materialeinsatz. Er hat für Forschung, Entwicklung, Kon
struktion und Produktion konkrete Aufgaben zur Anwen
dung materialsparender Technologien und zur Senkung des 
spezifischen Energie- und Materialverbrauchs, besonders des 
Verbrauchs von Walzstahl, Buntmetall, Importrohstoffen und 
-materialien, sowie zur stärkeren Nutzung einheimischer Roh
stoffe, zur Wiederverwendung von Roh- und Werkstoffen 
und zur sinnvollen Materialsubstitution festzulegen.

§7
(1) Der Minister ist verantwortlich für die einheitliche Lei

tung und Planung der internationalen wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit. Dabei hat er 
die internationale Arbeitsteilung mit der UdSSR und den an
deren sozialistischen Ländern mit einem hohen Nutzeffekt für 
den volkswirtsfchaftlichen Reproduktionsprozeß zu entwik- 
keln, die Verpflichtungen, die sich aus der sozialistischen öko
nomischen Integration ergeben, zu realisieren und eine kon
struktive Mitarbeit in den zwei- und mehrseitigen Organen 
der Mitgliedsländer des RGW zu sichern. Er hat die Erforder- 
nisse der internationalen Zusammenarbeit mit den anderen 
Ländern und der Mitgliedschaft der DDR in den Organen der 
Vereinten Nationen und ihrer Spezialorganisationen zu be
rücksichtigen.


